
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/5/9 5Ob569/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1978

Norm

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Bei einer gemeinschaftlichen Sache darf bei beschränkter Gebrauchsmöglichkeit jeder Miteigentümer nur jenen

Gebrauch machen, durch den er den Gebrauch des anderen nicht stört.

Entscheidungstexte

5 Ob 569/78

Entscheidungstext OGH 09.05.1978 5 Ob 569/78
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